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Protokoll  
Außerordentliche Mitgliederversammlung des ADFC Vest Recklinghausen e.V. 

Datum:    17.10.2023 
Ort:   Treffpunkt Klima und Mobilität, Breite Straße 15, 45657 Recklinghausen,  
Anwesenheitsliste:   siehe Anlage 1 

Tagesordnung  1. Genehmigung der Tagesordnung 
   2. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 03.05.2023 
   3. Beschlussfassung Satzungsänderung/ Heilungsklausel 
   4. Eingegangene Anträge 
   5. Verschiedenes 

Top 1  Genehmigung der Tagesordnung 

Patrick Berner begrüßt die Anwesenden, weist auf die form- und fristgerechte Einladung hin und eröffnet die Sitzung. 
Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt. 

Top 2   Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 03.05.2023 

Das Protokoll ist allen Mitgliedern zugegangen. 
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 

Top 3  Beschluss zur Satzungsänderung / Heilungsklausel 

a) Beschluss zur Satzungsänderung 

Patrick Berner erläutert die folgenden Änderungen: 

§ 1 Name, Sitz 

Die Stadt „Marl“ wird gestrichen und durch die Stadt „Herten“ ersetzt. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

Absatz 2: „nach Abzug fester Verwaltungskosten“ und „Die Höhe der Verwaltungskosten wird vom 
Vorstand jeweils für ein Jahr festgelegt“ werden gestrichen.  

Absatz 3:  nach Änderung: Der/ die gemäß § 10 [7 gestrichen] Absatz 2 [Absatz 3 gestrichen] gewählte, und damit 
dem Vorstand zugehörige, OG- Sprecher*in ist verpflichtet, über eine satzungsgemäße Verwendung der 
ihm/ ihr übertragenen Finanzmittel gegenüber dem Vorstand bzw. der Mitgliederversammlung 
Rechenschaft zu führen. 

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Absatz 1: [..] „aktive“ wird eingefügt. 

§ 7 Organe des Vereins „Satzung des ADFC Vest RE“ wird gestrichen. 

Absatz 1: [..] Mitgliederversammlung „und“ der Vorstand, das Wort „und“ wird eingefügt.  
[..] die gewählten OG Sprecher*innen der Städte und Gemeinden sowie die Sprecher*innen der 
themenbezogenen Arbeitsgruppen“ wird gestrichen 

Absatz 2: „Zur Unterstützung des Vereins und seiner Organe können Ortsgruppen (OG) und Arbeitsgruppen  
(AG) gebildet werden“ wird eingefügt. 

Absatz 3: „den Ortsgruppen, den Arbeitsgruppen“ wird eingefügt. 

Absatz 4: „Die Mitglieder können sich für den Bereich ihrer Kommune zu ADFC OG- Ortsgruppen  
zusammenschließen. Jede OG wählt mit einfacher Mehrheit ihre/n OG- Sprecher*in. Diese/r gehört 
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dem Vorstand an. Die OG- Sprecher*innen können durch Beschluss des Vorstandes die 
Vertretung des ADFC Vest RE gegenüber der Öffentlichkeit und den Behörden ihrer Kommune 
übertragen bekommen. Hierzu ist es erforderlich, dass die OG und ihr/e Sprecher*in vom 
Kreisvorstand anerkannt“ wird gestrichen. 

§ 8 Mitgliederversammlung, das Wort „Die“ wird gestrichen. 

Absatz 2:  c. Die Abkürzung „OG“ wird gestrichen. „der Ortsgruppen und Arbeitsgruppen“ wird eingefügt. 

Absatz 5: Die Abkürzung „NRW e.V.“ wird eingefügt. 

Absatz 6: „durch E- Mail sowie Veröffentlichung auf der Homepage des ADFC Vest Recklinghausen e.V.“ 
wird eingefügt. 

„einem Vorschlag für die“ wird gestrichen, 

„Bekanntgabe der vorläufig festgesetzten“ wird eingefügt. 

Absatz 9: „die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, solange die Beschlussfähigkeit nicht festgestellt
  wurde“ wird gestrichen. 

Absatz 10: Die Zeichen/ Abkürzungen „kein*e Stimmberechtigte*r“ werden eingefügt. 

§ 9 Vorstand 

Absatz 1: „dem/der 1. Vorsitzenden, dem/der 2. Vorsitzenden und fakultativ einem/r 3. Vorsitzenden“ 
  wird gestrichen. 

a. „dem* der 1. Vorsitzenden“ wird eingefügt. 
b. „dem* der 2. Vorsitzenden“ wird eingefügt. 
c. Die Zeichen dem *der Schatzmeister*in werden eingefügt. 

„dem/ der Protokollführer*in, dem/der Beisitzenden, den Sprecher*innen der 
themenbezogenen Arbeitskreise und den entsprechend § 7 Absatz 3 gewählten 
Sprecher*innen. Außerdem kann der Vorstand um einen/e stellvertretenden/e 
Schatzmeister*in, um einen/e stellvertretenden/e Protokollführer*in und um bis zu drei 
Beisitzende erweitert werden.“ wird gestrichen. 

d. „dem*der Protokollführer*in“ wird eingefügt. 
„Außerdem kann der Vorstand um eine*n stellvertretenden/n Schatzmeister*in, um eine*n 
stellvertretende*n Protokollführer*in und um bis zu fünf Beisitzende erweitert werden“ wird 
eingefügt. 
„Weiterhin gehören dem Vorstand kraft ihres Amtes der*die Sprecher*innen der Ortsgruppen 
sowie die Sprecher*innen der Arbeitsgruppen an.“ wird eingefügt. 

Absatz 2: „und“ wird gestrichen und um „sowie“ ersetzt. 

  „und Entwicklung“ wird eingefügt. 

Absatz 5: „und 3.“ wird gestrichen. 

„der*die 1. Vorsitzende und 2. Vorsitzenden, der*die Schatzmeister*in sowie der*die 
Protokollführer*in“ wird eingefügt. 

§ 10 Ortsgruppen und Arbeitsgruppen wird als neuer § eingefügt. 

Absatz 1: Die Mitglieder können sich für den Bereich ihrer Kommune zu ADFC-Ortsgruppen (OG) oder in 
Arbeitsgruppen (AG) zu speziellen Themen (z.B. Fahrradcodierung) zusammenschließen. 

Absatz 2: Jede Ortsgruppe wählt mit einfacher Mehrheit aus ihrer Mitte eine*n Sprecher*in und eine*n 
Stellvertreter*in für zwei Jahren. Zu den Wahlen sind alle ADFC- Mitglieder einzuladen, die im 
Bereich der Ortsgruppe wohnen oder sich der Ortsgruppe angeschlossen erklärt haben. Die 
Ortsgruppe kann auch interessierte Nichtmitglieder einladen, diese sind aber bei den Wahlen 
nicht abstimmungsberechtigt. 

Der Vorstand gemäß § 9 Absatz 5 wird mindestens 14 Tage vor den Wahlen informiert. 
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Absatz 3: Die Arbeitsgruppe begründet sich aus interessierten und aktiven Mitgliedern. Deren Sprecher*innen 
  werden durch den Vorstand auf seiner konstituierenden Sitzung für zwei Jahre benannt. 

Absatz 4: Neben den satzungsgemäßen Aufgaben soll der*die Sprecher*in der Ortsgruppe oder der 
Arbeitsgruppe regelmäßig mindestens einmal im Jahr, zu einer der Gruppe betreffenden Sitzung 
eingeladen und regelmäßig dem Vorstand über die Arbeit berichten.  

Absatz 5: Die Ortsgruppen und deren Sprecher*innen sowie die Arbeitsgruppen bedürfen der Anerkennung 
durch den Vorstand. Die Anerkennung kann vom Vorstandzurückgezogen werden, wenn die 
Aufgaben gemäß § 10, Abs. 4 nicht erfüllt werden. Im Rahmen seines Rechenschaftsberichtes teilt 
der Vorstand eine solche Entscheidung der Mitgliederversammlung mit und begründet sie. 

Absatz 6: Die Ortsgruppen und Arbeitsgruppen erhalten zur Deckung ihrer Kosten einen Anteil der 
Einnahmen des Kreisverbandes. Näheres regelt der Vorstand in seinen Beschlüssen und wird in 
der Geschäftsordnung festgelegt.“ 

§ 11 Auflösung die bisherige Ziffer 10 wird durch eine Ziffer 11 ersetzt. 

§ 12 Schlussbestimmung die Ziffer 11 wird durch eine Ziffer 12 ersetzt. 

„Marl“ wird gestrichen und durch „Recklinghausen am Dienstag, dem 17.10.2023“ ersetzt. 
„Donnerstag, dem 14.03.2019“ wird gestrichen. 
„Klaus Droste“ wird gestrichen und durch „Patrick Berner“ ersetzt. 
„Frank Lumpe“ wird gestrichen und durch „Thomas Aehlig“ ersetzt. 
„N.N. 3. Vorsitzender“ wird gestrichen. 

Die Satzungsänderung wird einstimmig beschlossen. 

b) Beschluss zur Heilungsklausel 

Patrick Berner erläutert die Heilungsklausel: 

„Der Vorstand nach § 26 BGB wird ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen der Satzung vorzunehmen, von denen das 
Amtsgericht die Eintragung in das Vereinsregister oder das Finanzamt die Anerkennung der Gemeinnützigkeit abhängig 
macht, soweit sich diese Änderungen nicht auf die Bestimmungen über den Zweck des Vereins, über die Wahlen und 
Beschlüssen notwendige Mehrheiten und über den Anfall des Vereinsvermögens bei der Auflösung beziehen.“ 

Die Heilungsklausel wird einstimmig beschlossen. 

TOP 4  Eingegangene Anträge 

Beschlussvorschlag zur Verlagerung des Vereinssitzes: 
„Sitz des ADFC Vest Recklinghausen e.V. ist künftig Gertrudenstraße 5, 45701 Herten“ 

Der Beschlussvorschlag wird einstimmig beschlossen. 

TOP 5  Verschiedenes 

Es liegen keine Punkte vor. 

Recklinghausen, 19.10.2023 

 

 

 

Gisela Barthelmes, Patrick Berner Thomas Aehlig 
Protokollführerin 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 




